
 

  

S 12 KR 631/99

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Hessen
Sozialgericht Hessisches Landessozialgericht
Sachgebiet Krankenversicherung
Abteilung 1
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 12 KR 631/99
Datum 26.07.2000

2. Instanz

Aktenzeichen L 1 KR 1114/00
Datum 27.04.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Kassel vom 26. Juli
2000 wird zurÃ¼ckgewiesen.

II. Die Beteiligten haben einander keine Kosten zu erstatten.

III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Der am 20. April 1926 geborene KlÃ¤ger begehrt fÃ¼r den Zeitraum vom 21.
November 1998 bis zum 31. August 2000 die Feststellung seiner
Versicherungspflicht zur Krankenversicherung der Beklagten sowie zur
Pflegeversicherung der Beigeladenen zu 3. Der KlÃ¤ger betrieb von Januar 1977 mit
seiner Ehefrau â�� der Beigeladenen zu 1. â�� als Mitgesellschafterin das
sozialpÃ¤dagogische Kleinheim H. u. S. A. mit den beiden HÃ¤usern D-Stadt und A-
Stadt, in denen jeweils bis zu 6 Pflegekinder betreut wurden. Der KlÃ¤ger, von Beruf
ausgebildeter SozialpÃ¤dagoge, war Leiter des Heimbetriebs; die Beigeladene zu 1.
war als Angestellte der Gesellschaft bÃ¼rgerlichen Rechts (GbR) zur
Sozialversicherungspflicht angemeldet.
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Als selbststÃ¤ndig ErwerbstÃ¤tiger war der KlÃ¤ger bis April 1989 bei der Beklagten
freiwillig krankenversichert. Im Anschluss war der KlÃ¤ger, der seit dem 1. Mai 1991
Altersrente bezieht, bei einem privaten Versicherungsunternehmen
krankenversichert und ab dem Jahre 1995 auch pflegeversichert. Seit dem Jahre
1997 ist er weder kranken- noch pflegeversichert gewesen. Am 19. Oktober 1998
beantragte der KlÃ¤ger die Mitgliedschaft bei der Beklagten aufgrund
versicherungspflichtiger BeschÃ¤ftigung. Dazu legte er eine Vereinbarung vom 1.
Oktober 1998 Ã¼ber die Ã�nderung des zwischen ihm und der Beigeladenen zu 1.
am 2. Januar 1977 geschlossenen Gesellschaftsvertrages vor. Danach sollten mit
Wirkung ab dem 1. November 1998 nunmehr die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrungs- und
Vertretungsbefugnisse auf die Beigeladene zu 1. Ã¼bergehen. Nach einem
zwischen ihm und der GbR H. u. S. A. geschlossenen Arbeitsvertrag vom 1. Oktober
1998 sollte der KlÃ¤ger fÃ¼r die Mitarbeit in dem sozialpÃ¤dagogischen Kleinheim
ab dem 1. November 1998 in einem Umfang von mindestens 30 Stunden in der
Woche monatlich 2.500,00 DM brutto erhalten.

Mit Bescheid vom 19. Januar 1999 lehnte die Beklagte die Feststellung der
Versicherungspflicht mit der BegrÃ¼ndung ab, der KlÃ¤ger arbeite weiterhin als
Gesellschafter in einer GbR mit und kÃ¶nne daher nicht in einem abhÃ¤ngigen
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis zu dieser stehen; zudem sei seine TÃ¤tigkeit wegen der
unbeschrÃ¤nkten Haftung fÃ¼r Verbindlichkeiten der GbR als
UnternehmertÃ¤tigkeit zu qualifizieren. Den dagegen erhobenen Widerspruch des
KlÃ¤gers wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 13. April 1999 zurÃ¼ck

Der KlÃ¤ger hat am 4. Mai 1998 Klage beim Sozialgericht Kassel erhoben und eine
"Ausscheidensvereinbarung" zum Gesellschaftsvertrag vom 22. Dezember 1998
vorgelegt, wonach er mit Wirkung zum 31. Dezember 1998 aus der GbR H. u. S. A.
ausgeschieden ist. Weiter hat der KlÃ¤ger einen zwischen der Beigeladenen zu 1.
und Frau D., einer frÃ¼heren Angestellten des Heims â�� Beigeladene zu 2. -,
geschlossenen Gesellschaftsvertrag vom 2. Januar 1999 vorgelegt sowie einen
zwischen ihm und der neu gegrÃ¼ndeten Gesellschaft SozialpÃ¤dagogisches
Kleinheim A. â�� D. GbR geschlossenen Arbeitsvertrag vom 2. Januar 1999, wonach
er fÃ¼r seine Mitarbeit in dem Betrieb (Arbeitsbereich: Verwaltungs- und
BÃ¼roarbeiten) vom 1. Januar 1999 an bei regelmÃ¤Ã�ig 38 Stunden pro Woche ein
Arbeitsentgelt von monatlich 2.500,00 DM erhalten soll.

Zur BegrÃ¼ndung seines Begehrens hat der KlÃ¤ger vorgetragen, seine
gesundheitliche Situation, ein im Oktober 1998 von ihm erlittener Herzinfarkt, habe
die Umstrukturierung der GesellschaftsverhÃ¤ltnisse einhergehend mit einer
Ã�nderung der Arbeitsverteilung und der Reduzierung seiner eigenen Arbeit in dem
Betrieb erforderlich gemacht. Die TÃ¤tigkeit entsprechend dem Arbeitsvertrag vom
1. Oktober 1998 habe er in unmittelbarem Anschluss an eine
Anschlussheilbehandlung am 21. November 1998 aufgenommen. Das vertraglich
vereinbarte Entgelt werde zwar einschlieÃ�lich der SozialversicherungbeitrÃ¤ge
steuerlich verbucht; eine regelmÃ¤Ã�ige Auszahlung des verbleibenden
Nettogehaltes an ihn sei jedoch bisher nicht erfolgt. Die Eheleute hÃ¤tten die
regelmÃ¤Ã�ige Auszahlung des Arbeitsentgeltes fÃ¼r eine unnÃ¶tige FormalitÃ¤t
gehalten, dies auch deshalb, weil sie sich immer bemÃ¼ht hÃ¤tten, so wenig Geld

                               2 / 7



 

wie mÃ¶glich aus der Gesellschaft herauszunehmen.

WÃ¤hrend des Klageverfahrens hat die Beklagte mit Bescheid vom 27. Oktober
1999 nach nochmaliger Ã�berprÃ¼fung festgestellt, auch nach den geÃ¤nderten
gesellschaftlichen VerhÃ¤ltnissen kÃ¶nne nicht davon ausgegangen werden, dass
der KlÃ¤ger aufgrund des zwischen ihm und der A. â�� D. GbR geschlossenen
Arbeitsvertrages ein sozialversicherungspflichtiges BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis zu
dieser Gesellschaft eingegangen sei.

Das Sozialgericht hat die Beigeladenen zu 1. und zu 2. im Termin am 26. Juli 2000
angehÃ¶rt und mit Urteil vom gleichen Tage die Klage abgewiesen. In den
EntscheidungsgrÃ¼nden hat das Gericht im Wesentlichen ausgefÃ¼hrt, weder mit
Aufnahme der TÃ¤tigkeit fÃ¼r das SozialpÃ¤dagogische Kleinheim H. u. S. A. am
21. November 1998 noch mit Aufnahme der TÃ¤tigkeit fÃ¼r das
SozialpÃ¤dagogische Kleinheim A. â�� D. GbR zum 1. Januar 1999 sei der KlÃ¤ger
ein versicherungspflichtiges BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis mit der Folge einer
gesetzlichen Mitgliedschaft in der Kranken- und Pflegeversicherung eingegangen

Dabei kÃ¶nne dahinstehen, ob der KlÃ¤ger seit dem 21. November 1998 weiterhin
Mitunternehmer gewesen sei oder es sich bei seiner TÃ¤tigkeit lediglich um
familienhafte Mitarbeit gehandelt habe. FÃ¼r das Vorliegen einer
versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigung fehle es jedenfalls an der Ã�bernahme
fremdgeplanter und fremdnÃ¼tziger Arbeit durch den KlÃ¤ger, wobei insbesondere
ins Gewicht falle, dass der KlÃ¤ger nach seinem eigenen Vortrag trotz
entsprechender Vereinbarung tatsÃ¤chlich kein Gehalt bezogen habe bzw. die
regelmÃ¤Ã�ige Auszahlung des verbleibenden Nettogehaltes unterblieben sei.

Gegen das ihm am 17. August 2000 zugestellte Urteil hat der KlÃ¤ger am 25.
August 2000 Berufung beim Sozialgericht Kassel eingelegt, die von dort an das
zustÃ¤ndige Hessische Landessozialgericht in Darmstadt (Eingang am 4. September
2000) weitergeleitet worden ist. Der KlÃ¤ger trÃ¤gt vor, es handele sich bei seinem
Arbeitsvertrag mit der GbR um ein ernsthaft gewolltes und vereinbarungsgemÃ¤Ã�
durchgefÃ¼hrtes BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis und kein "manipuliertes
ScheingeschÃ¤ft". Er habe durch die Erledigung der BÃ¼roarbeiten fÃ¼r die
HÃ¤user D-Stadt und A-Stadt tatsÃ¤chlich eine fremde Arbeitskraft ersetzt. Im
Arbeitsvertrag sei auch ein Entgelt in einer HÃ¶he vereinbart worden, welches eine
angemessene Gegenleistung fÃ¼r die von ihm geleistete Arbeit darstelle. In einem
kleinen Ã¼berschaubaren Betrieb wie der A. â�� D. GbR mÃ¼sse es den Partnern
im Rahmen und aufgrund des engen VertrauensverhÃ¤ltnisses und auch der
Vertragsfreiheit Ã¼berlassen bleiben, ZahlungsmodalitÃ¤ten zu praktizieren, die
von "der Norm" abweichen wÃ¼rden. Im Ã�brigen sei bis 1998 seine Ehefrau von
der Beklagten als Arbeitnehmerin versichert worden, obgleich die Konditionen
identisch gewesen seien wie jetzt im umgekehrten Fall, in dem er als Arbeitnehmer
fÃ¼r die GbR tÃ¤tig sei. Seit September 2000 sei er im Ã�brigen Mitglied der AOK
Hessen, wobei er zunÃ¤chst aufgrund seiner BeschÃ¤ftigung bei der frÃ¼heren A.
â�� D. GbR versichert worden sei. Die GbR existiere inzwischen nicht mehr. Die
frÃ¼heren Angestellten der GbR, die Beigeladene zu 2. und deren Ehemann,
wÃ¼rden das sozialpÃ¤dagogische Kleinheim â�� allerdings nur mit dem Haus D-
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Stadt â�� als GbR und R. D. betreiben. Er selbst erledige weiterhin BÃ¼roarbeiten,
nunmehr aber nur noch im Umfang eines so genannten Minijobs. An der Klage habe
er weiterhin Interesse, da im streitigen Zeitraum Krankheitskosten in nicht
unerheblichen Umfang angefallen seien, die er wegen des ungeklÃ¤rten
VersicherungsverhÃ¤ltnisses zunÃ¤chst selbst habe aufbringen mÃ¼ssen.

Der KlÃ¤ger beantragt,
das Urteil des Sozialgerichts Kassel vom 26. Juli 2000 sowie den Bescheid der
Beklagten vom 19. Januar 1999 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 13.
April 1999 sowie den Bescheid der Beklagten vom 27. Oktober 1999 aufzuheben
und festzustellen, dass er fÃ¼r den Zeitraum vom 21. November 1998 bis zum 31.
August 2000 aufgrund seiner TÃ¤tigkeit fÃ¼r das SozialpÃ¤dagogische Kleinheim H.
u. S. A. und ab dem 1. Januar 1999 fÃ¼r das SozialpÃ¤dagogische Kleinheim A. â��
D. GbR versicherungspflichtig in der gesetzlichen Krankenversicherung sowie in der
sozialen Pflegeversicherung gewesen ist.

Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das erstinstanzliche Urteil fÃ¼r zutreffend. Der Tatsache, dass der KlÃ¤ger
seit dem 1. September 2000 aufgrund der streitigen TÃ¤tigkeit
versicherungspflichtiges Mitglied der AOK sei, sei keine Bedeutung beizumessen.
GrundsÃ¤tzlich prÃ¼fe die Beklagte in eigener ZustÃ¤ndigkeit das Vorliegen von
Versicherungspflicht und sei an Entscheidungen anderer VersicherungstrÃ¤ger nicht
gebunden.

Der Senat hat die BEK Wuppertal â�� Pflegekasse â�� als Beigeladene zu 3. zum
Verfahren beigeladen und im Termin am 11. MÃ¤rz 2004 sowohl den KlÃ¤ger als
auch die Beigeladenen zu 1. und zu 2. nochmals angehÃ¶rt. Hinsichtlich des
Ergebnisses der AnhÃ¶rung wird auf die Niederschrift vom 11. MÃ¤rz 2004 Bezug
genommen. Die Beigeladenen zu 1. bis 3. haben keinen Antrag gestellt. Weiterhin
hat der Senat AuskÃ¼nfte der AOK â�� Die Gesundheitskasse in Hessen zu den
UmstÃ¤nden der Versicherung des KlÃ¤gers fÃ¼r den Zeitraum ab dem 1.
September 2000 eingeholt. DiesbezÃ¼glich sowie hinsichtlich der weiteren
Einzelheiten zum Sach- und Streitstand wird auf die Gerichtsakte sowie auf die
Verwaltungsakte der Beklagten verwiesen, die zum Verfahren beigezogen worden
ist.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.

Das Sozialgericht Kassel hat die Klage zu Recht abgewiesen. Die angefochtenen
Bescheide, mit denen die Feststellung der Versicherungspflicht des KlÃ¤gers zur
Kranken- und Pflegeversicherung abgelehnt worden ist, sind nicht zu beanstanden

Dabei ist die Feststellungsklage weiterhin zulÃ¤ssig, obgleich nunmehr nur noch die
Feststellung der Versicherungspflicht fÃ¼r den zurÃ¼ckliegenden Zeitraum vom 21.
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November 1998 bis zum 31. August 2000 im Streit ist. Der KlÃ¤ger hat im Sinne von
Â§ 55 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) weiterhin ein berechtigtes Interesse an der
baldigen Feststellung, da er nach seinem eigenen Vortrag im streitigen Zeitraum
wegen des ungeklÃ¤rten VersicherungsverhÃ¤ltnisses die Kosten fÃ¼r notwendige
Krankenbehandlungen zunÃ¤chst selbst getragen hat.

Nach Â§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch FÃ¼nftes Buch â�� Gesetzliche
Krankenversicherung â�� (SGB V) sind versicherungspflichtig u.a. Arbeiter und
Angestellte, die gegen Arbeitsentgelt beschÃ¤ftigt sind. Diese
versicherungspflichtigen Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung sind nach
Â§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch Elftes Buch â�� Soziale Pflegeversicherung â��
(SGB XI) wiederum versicherungspflichtig in der sozialen Pflegeversicherung.

Nach Â§ 7 Sozialgesetzbuch Viertes Buch â�� Gemeinsame Vorschriften fÃ¼r die
Sozialversicherung â�� (SGB IV) ist "BeschÃ¤ftigung" die nichtselbststÃ¤ndige
Arbeit, insbesondere in einem ArbeitsverhÃ¤ltnis. Nach der stÃ¤ndigen
Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes (BSG) setzt eine BeschÃ¤ftigung voraus,
dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber persÃ¶nlich abhÃ¤ngig ist, wobei die
persÃ¶nliche AbhÃ¤ngigkeit die Eingliederung in den Betrieb und Unterordnung
unter das Weisungsrecht des Arbeitgebers, insbesondere in Bezug auf Zeit, Dauer,
Ort und Art der ArbeitsausfÃ¼hrung erfordert. Die davon abzugrenzende
selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit ist demgegenÃ¼ber vornehmlich durch das eigene
Unternehmerrisiko, das Vorhandensein einer BetriebsstÃ¤tte, die
VerfÃ¼gungsmÃ¶glichkeit Ã¼ber die eigene Arbeitskraft und die im Wesentlichen
frei gestaltete TÃ¤tigkeit und Arbeitszeit gekennzeichnet. Ob jemand abhÃ¤ngig
beschÃ¤ftigt oder selbststÃ¤ndig tÃ¤tig ist, hÃ¤ngt davon ab, welche Merkmale
Ã¼berwiegen. MaÃ�geblich ist stets das Gesamtbild der Arbeitsleistung. Weichen
die Vereinbarungen von den tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen ab, so geben diese den
Ausschlag (BSG, Urteil vom 19. Juni 2001 â�� B 12 KR 44/00 R â�� sowie Urteil vom
4. Juni 1998 â�� B 12 KR 5/97 R â�� m.w.N. aus der Rechtsprechung). Das
Bundesverfassungsgericht hat einen VerstoÃ� des Â§ 7 SGB IV gegen das
verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot verneint und die Kennzeichnung einer
BeschÃ¤ftigung nach den in Rechtsprechung und Literatur festgelegten Merkmale
sowie dem Gesamtbild des Sachverhalts im Einzelfall gebilligt
(Nichtannahmebeschluss der 2. Kammer des 1. Senats vom 20. Mai 1996, SozR
3-2400 Â§ 7 Nr. 11). Nach diesen GrundsÃ¤tzen ist auch bei einem
EhegattenbeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis die Arbeitnehmereigenschaft zu prÃ¼fen und
auszuschlieÃ�en, dass der Ehegatte Mitunternehmer oder Mitgesellschafter des
anderen Ehegatten ist. Zudem erfordert eine BeschÃ¤ftigung unter Ehegatten die
Abgrenzung zur familienhaften Mithilfe, wobei auf die Rechtsprechung des BSG zum
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis zwischen nahen Verwandten zurÃ¼ckgegriffen werden
kann (BSG, Urteil vom 23. Juni 1994 â�� 12 RK 50/93 â�� m.w.N. aus der
Rechtsprechung). Der Annahme eines (entgeltlichen)
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses steht grundsÃ¤tzlich nicht entgegen, dass die
AbhÃ¤ngigkeit unter Ehegatten im Allgemeinen weniger stark ausgeprÃ¤gt und das
Weisungsrecht mÃ¶glicherweise mit gewissen EinschrÃ¤nkungen ausgeÃ¼bt wird.
Ein entgeltliches BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis setzt neben einem unter UmstÃ¤nden
abgeschwÃ¤chten Weisungsrecht des Arbeitgebers und der Eingliederung des
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Ehegatten in den Betrieb voraus, dass der BeschÃ¤ftigte ein Entgelt erhÃ¤lt, das
einen angemessenen Gegenwert fÃ¼r die geleistete Arbeit darstellt, mithin Ã¼ber
einen freien Unterhalt, ein Taschengeld oder eine Anerkennung fÃ¼r
GefÃ¤lligkeiten hinausgeht. Weitere Abgrenzungskriterien sind, ob ein schriftlicher
Arbeitsvertrag geschlossen worden ist, ob das gezahlte Entgelt der
Lohnsteuerpflicht unterliegt, als Betriebsausgabe verbucht und dem AngehÃ¶rigen
zur freien VerfÃ¼gung ausgezahlt wird sowie schlieÃ�lich, ob der AngehÃ¶rige eine
fremde Arbeitskraft ersetzt (BSG, Urteil vom 23. Juni 1994, a.a.O.).

Die UmstÃ¤nde des vorliegenden Falles sprechen (Ã¼berwiegend) gegen das
Vorliegen eines versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses des
KlÃ¤gers in dem hier streitigen Zeitraum vom 21. November 1998 bis zum 31.
August 2000. Zwar erscheint es nach der persÃ¶nlichen AnhÃ¶rung des KlÃ¤gers
sowie der Beigeladenen zu 1. und zu 2. glaubhaft, dass die in dem
sozialpÃ¤dagogischen Kleinheim anfallende Arbeit aufgrund der Erkrankung des
KlÃ¤gers Ende des Jahres 1998 von den Beteiligten umstrukturiert worden ist,
indem die pÃ¤dagogische Arbeit sowie Aufgaben der Heimleitung in der Folgezeit
von den Beigeladenen zu 1. und zu 2. wahrgenommen worden sind und der KlÃ¤ger
nur noch die anfallenden BÃ¼roarbeiten erledigt hat. Glaubhaft ist auch, dass fÃ¼r
die seinerzeit noch bestehenden beiden HÃ¤user des Heims BÃ¼roarbeiten in
einem Umfang angefallen sind, den der KlÃ¤ger trotz seiner gesundheitlichen
Probleme bewÃ¤ltigen konnte und der auf der anderen Seite nicht nur geringfÃ¼gig
gewesen ist.

Der Annahme eines versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses steht
aber entgegen, dass das im schriftlichen Arbeitsvertrag vereinbarte Entgelt,
welches nach dem Vortrag des KlÃ¤gers auch als Betriebsausgabe verbucht wurde,
nach den tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen nie an den KlÃ¤ger gezahlt worden ist.
Nach der Rechtsprechung des BSG (Urteil vom 17. Dezember 2002 â�� B 7 AL 34/02
R) soll der HÃ¶he des Entgelts bei einer TÃ¤tigkeit fÃ¼r den Ehegatten zwar
lediglich Indizwirkung zukommen. Es gelte â�� so das BSG â�� nicht der Rechtsatz,
dass eine untertarifliche oder eine erheblich untertarifliche Bezahlung des
Ehegatten die Annahme eines beitragspflichtigen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses
ausschlieÃ�e (BSG, Urteil vom 12. September 1996 â�� 7 RAR 120/95 -). FÃ¼r die
Annahme eines entgeltlichen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses unter Ehegatten kann
nach Auffassung des Senats indes nicht darauf verzichtet werden, dass das im
Vertrag vereinbarte Entgelt tatsÃ¤chlich zur VerfÃ¼gung des Arbeitnehmers
geleistet wird. Das Entgelt muss in den VermÃ¶gensbereich des Arbeitnehmers
gelangen, d.h. in seinen Besitz, auf ein auf seinen Namen lautendes Konto oder
wenigstens auf ein gemeinsames Konto, Ã¼ber das der Arbeitnehmer ohne
Mitwirkung des Arbeitgeber-AngehÃ¶rigen verfÃ¼gen kann (vgl. Baier in Krauskopf,
Soziale Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Stand: Juni 2003, SGB IV Â§ 7
Rdnr. 18). Es genÃ¼gt nicht, wenn der Arbeitnehmer wie hier der KlÃ¤ger auf das
gemeinsame Konto der Eheleute zugreifen kann, auf das die Gewinne der
Gesellschaft flieÃ�en, auf dem ein eigenes Gehalt fÃ¼r die TÃ¤tigkeit als
Arbeitnehmer aber nicht ausgewiesen ist. Nach dem Vortrag des KlÃ¤gers und der
Beigeladenen zu 1. ist es nicht zu einem Transfer des Entgelts vom Arbeitgeber-
AngehÃ¶rigen zu dem Arbeitnehmer-AngehÃ¶rigen gekommen. Die Auszahlung des
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Arbeitnehmerentgeltes ist gerade im EhegattenarbeitsverhÃ¤ltnis entgegen der
Auffassung des KlÃ¤gers keine unnÃ¶tige FormalitÃ¤t, sondern entscheidendes
Merkmal dafÃ¼r, dass der Arbeitnehmer-AngehÃ¶rige tatsÃ¤chlich wie eine fremde
Kraft fÃ¼r den Arbeitgeber-AngehÃ¶rigen tÃ¤tig wird, ansonsten ist eine
Abgrenzung zur familienhaften Mitarbeit bzw. TÃ¤tigkeit als Mitunternehmer nicht
mÃ¶glich.

Der Umstand, dass der KlÃ¤ger ab September 2000 bei einer anderen
Krankenkasse aufgrund des streitigen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses als
versicherungspflichtiges Mitglied aufgenommen worden ist, hat keine Auswirkungen
auf die Beurteilung des Sachverhalts in dem vorliegenden Rechtsstreit. Die Beklagte
hat zu Recht angefÃ¼hrt, dass sie in eigener ZustÃ¤ndigkeit das Vorliegen der
Sozialversicherungspflicht prÃ¼fen mÃ¼sse und â�� ebenso wie das Gericht â�� an
die Entscheidungen anderer VersicherungstrÃ¤ger nicht gebunden ist. Zudem hat
die AOK nach den von dem Senat eingeholten AuskÃ¼nften nach Anmeldung des
KlÃ¤gers durch die A. â�� D. GbR eine PrÃ¼fung des VersicherungsverhÃ¤ltnisses
nicht vorgenommen und die Anmeldung des KlÃ¤gers ohne weiteres akzeptiert.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Die Revision war nicht zuzulassen, da ZulassungsgrÃ¼nde nach Â§ 160 Abs. 2 Nrn.
1 und 2 SGG nicht vorliegen.

Erstellt am: 13.04.2005

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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